
 
   

   

 

                             
             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

          AOK Trophine 
       - Bewerbungsverfahren 2025 - 
 

Welche NFV-Vereine?  
 

Bewerben sollte sich jeder Verein aus Niedersachsen, 

 
• der im Vereinsvorstand eine ehrenamtliche Ansprechperson 

für den Frauen- und Mädchenfußball besitzt 
 

• der ein Vereinskonzept für die Förderung des Frauen- und 
Mädchenfußballs erstellt hat und nachhaltig lebt. 

 

• der seit der Saison 2022/23 mit zwei Frauenteams, eines da-
von im Bezirk oder höher, am Spielbetrieb teilnimmt. Ein 
Team muss von einem /einer Trainer*in mit aktueller „C-
Lizenz“ trainiert werden. 

 

• der seit der Saison 2022/23 mit drei Mädchenmannschaften 
am Spielbetrieb teilnimmt. Der Nachwuchs muss von mind. 
zwei Trainer*innen mit Lizenz oder Zertifikat betreut werden.  

 

• der eine vertragliche vereinbarte Kooperation mit einer Schu-
le, einem Kindergarten oder einer weiteren Institution aus dem 
Kinder-/Jugendbereich eingegangen ist.  

 

• der die weibliche Talentförderung des NFV unterstützt. 
 
Bei der Vergabe des Zertifikats werden zusätzlich auch folgende 
weibliche Projekte positiv berücksichtigt:  
 
➢ Einsatz von Schiedsrichterinnen 
➢ Ausbildung von Juniorinnen zum „Juniorcoach“ 
➢ Teilnahme an Lehrgängen zum NFV-Mädchentrainer*innen 

und Kindertrainer*innen-Zertifikat  
➢ Durchführung des „Tag des Mädchenfußballs“ im Kreis 
➢ Organisation von Kinderfußball-Events 
➢ Teilnahme eines Ü-Frauenteams an einem Turnier 
➢ Umsetzung/Teilnahme von/bei Projekten von „DEIN SPIEL“ 
➢ Teilnahme von Frauen in „Walking Football Teams“ 
➢ sonstige Fußball-Projekte zur Förderung des Frauen- und 

Mädchenfußballs 



 
   

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

AOK Trophine 
 

Was?  
 

Das NFV-Zertifikat wird belohnt mit: 
 

• einer Ehrungsveranstaltung im Vereinsheim 

• der „AOK-Trophine“ 

• 1.500,- Euro 

• einer Ehrungs-Plakette (Zertifikat) für das Vereinsheim 

• fünf Spielbällen von Derby-Star 
 

Wie?  
 

Die Einsendungen müssen bis zum 01.10.2025 eingereicht werden:  
 

• mit einem offiziellen Anschreiben der/des Vereinsvorsitzenden  
 

• mit der Nennung der Ansprechperson für Frauen- und Mädchen-
fußball 

 

• mit dem sportlichen Vereinskonzept 
 

• mit den aktuellen Tabellen der Juniorinnen- und Frauenteams aus 
www.fussball.de 

 

• mit der Anzahl der Lizenztrainer*innen mit den entsprechenden      
Kopien der Lizenzen bzw. Zertifikaten 

 

• mit der Bestätigung und Beschreibung der Schul-
/Vereinskooperation 

 

• mit der Bescheinigung über die kooperative Zusammenarbeit im 
Bereich der weiblichen Talentförderung im Kreis bzw. der Region 

 
Der Verbandsausschuss für Frauen und-Mädchenfußball sichtet, wer-
tet und wählt den jährlichen Sieger aus. 

 

Wer ist ihr Ansprechpartner?  
 

Niedersächsischer Fußballverband e. V. 
Team Spielbetrieb/ Frauen- und Mädchenfußball 
Schillerstraße 4, 30890 Barsinghausen, Tel.: 05105-75136 
Helge.Kristeleit@nfv.de 
 

http://www.fussball.de/

